
517 der Beilagen zu den steno graphischen Protokollen des Nationalrates IX. G P. 

Bericht, 

des Ausschusses für" soziale "Verwaltung 

über den Antrag der Abgeordneten Uhlir, 
Reich und Genossen, betreffend Abänderung 
und Ergänzung des Allgemeinen Sozialver­
sicherungsgesetzes (9. Novelle zum Allge­
meinenSozialversicherungsgesetz) (147/ A). 

Die Abgeordneten U h I i r, R eie h , "Wil­
helmine Mo i k, Dr. Hof e n e der, Pr e u ß­
ler, Vollmann, Mos"er, Kulhanek 
und Genossen haben in der 83. Sitzung des 
Nationalrates am 4. Dezember 1961 den ob­
genannten Initiativantrag eingebracht, der dem 
Ausschuß für soziale V ~rwaltung zur Beratung 
zugewiesen wurde. 

Der Gesetzentwurf samt Begründung ist an 
alle Mitglieder des Nationalrates verteilt worden. 
Es kann daher auf die Begründung zu dem 
Gesetzentwurf hingewiesen werden. 

Der Ausschuß für soziale Verwaltung hat den 
Initiativantrag in seiner Sitzung am 6. Dezember 
1961 in Beratung gezogen. In der Debatte spra­
chen außer dem Berichterstatter die Abgeordneten 
Dr. Kandutsch, Dr. Hofeneder, Kul­
ha n e k, Alt e nb u r ger, Voll man n, 
W i m b erg e r und Bundesminister Pro k s c h. 

Bei der Abstimmung wurde der Initiativantrag 
mit einer Reihe von Abänderungen angenommen. 

Zu den wichtigsten Abänderungen wäre fol­
ge'ndes zu bemerken: 

Zu Art. I Z.44 lit. a: , 

Das am 27. November 1961 im Bundesgesetz­
blatt unter der Nr. 278 verlautbarte Jugend­
gerichtsgesetz 19'61 macht eme Änderung der 
Zitierung notwendig. 

Zu Art. I Z. 59 (neu): 

Die Ergänzung des § 108 erster Satz steht mit 
der Knderung des § 408 (Art. V Z. 28 des An­
trages) im Zusammenhang. 

Die Z. 59 des Antrages hat daher die Bezeich­
nung Z. 60 zu erhalten. 

Preußter 
Berichterspatter 

Zu Art. II Z. 23.: 

§ 148 ASVG. ist eine GrUlldsatzbestimmung. 
Durch die N eutex'tierung soll klargestellt werden, 
daß auch die gegenständliche Knderung den 
Charakter einer Grundsatzbestimmung hat. , 

Zu Art. IV Z. 41 lit. c: 

Die Streichung der Worte "an ihre Mitglieder" 
findet ihre Begründung darin, daß Rentenberech­
tigte, die von ihrer gesetzlichen beruflichen Ver­
tretung unterstützt werden, in der Regel der be­
treffenden Vertretung nicht mehr als Mitglieder, 
angehören. Das gleiche gilt auch für die Hinter­
bliebenen ehemaliger Kammermitglieder. 

Zu Art. V Z.12 und 13 (neu): 

Der Oberste Gerichtshof hat' in der Entschei­
dung vom 15. Oktober 1957, 2 Ob 287/56, 
SpR. Nr. 49 neu, und in einigen weiteren Ent­
scheidungen ausgesprochen; daß unter den im 
§ 356 ASVG. verwendeten Worten "ordentlichen 
Gerichten" im Wege einer berichtigenden Aus­
legung auch die Arbeitsgerichte zu verstehen 
sind. Es liegt im Interesse der Rechtssicherheit, 
diese durch oberstgerichtliche Entscheidungen 
herbeigeführte Rechtslage im § 356 und damit 
im Zusammenhang auch im § 352 ASVG. zu 
fixieren. 

Zu Art. VII Abs.6 (neu): 
Durch diese Schlußvorschrift soll die Frist zur 

Stellung von Anträgen nach § 308 ASVG. prak­
tisch für die Dauer des Jahres 1962 nochmals er­
öffnet werden. Dadurch wird bewirkt, daß einige 
bei den Versicherungsträgern verspätet ein­
gebrache Anträge nunmehr in Behandlung ge­
zogen werden' können. 

Der Ausschuß für soziale Verwaltung stellt 
den An t rag, der Nationalrat wolle dem im 
Initiativantrag 147/ A enthaltenen Gesetzentwurf 
"mit den a n g e s chI 0 s sen e n A b ä n d e­
run gen die verfassungsmäßige Zustimmung 
erteilen. 

Wien, am 6. Dezember 1961 

Hillegeist 
Obmann 

'j. 
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.• :, . 'I, " 
Abänderunge-n 

zu dem im Initiativantrag HilA enihaltenenGeseUetit'Wlirt. 

1. Art. I Z. 441it. ahat zu lauten: 9. Art. V "Z. 13 erhält folgende .FasSung: 
,,13. § 356 hat zu lauten: 

,Z ti 5 t ä n d i g k e i t der Ger i (', h t e. 

"a) Im § 89 Abs. 1 Z. 1 ist nach den Worten 
,Bundesanstalt für Erziehungsbedürftige' einzu~ 
fügen: ;(§ 4 des Jugendgerichtsgesetzes 1961)'." 

§ 356. Zur Entscheidung von Streitigkeiten aus 
'Abschriitt IV des Funften Teiles, betreffend 
. Schadenersatz und Haftung, sind je nach ihrer 

"Im § 108 erster Satz sind nach den Worten, sachlichen Zuständigkeit die ordendichenGerichte 
,die leiblichen Kinder,' die Worte ,die Wahl-; oder die Arbeitsgerichte berufen.''' 

2. Art. 1. Z. 59 hat zu lauten: 

Kinder,' einz~fügen." 
Die bisherige Z. 59 erhält die Bezeichnung' ?ie bisherigen ;Z. 12 bis 76 erhalten die Be-

Z. 60. i zelchnung Z. 14 blS 78. 

, 10. Im Art. VI Abs. 16 ist die Zitierung "Art. V 
3. Im Art. II Z. 23 hat die Einleitung wie folgt. Z. 70" durch die Zitierung "Art. V Z. 72" Zu er-

zu lauten: i setzen. 

"Die Grundsatzbestimmung des § 148 Z. 5' 11.· Im . Art. VI Abs.21 ist d~e Z~t~erung 
erhält die Bezeichnung Z. 6; die bisherige Grund-; "Art. V Z. 25 und :?" durch dle Zltlerung 
satzbestimmung unter Z. 6 erhält die Bezeich-; "Art. V Z. 27 und 28 zu ersetzen. 

nung Z. 5 und hat zu lauten:" . 12. Im Art. VI Abs. 22 ist die Zitierung 
4. Im Art. III Z. 8 haben die Worte "und das: "Art. V Z. 30" durch die Zitierung "Art. V 

wirtschahliihe Bedürfnis der Versicherten" zu; Z. 32" zu ersetzen. . 
efltfa1len. . 

o 5. Art. III Z. 16 hat zu lauten: 

13. Im Art. VI Abs. 24 ist die Zitierung 
; "Art. V Z. 53" durch die Zitierung "Art. V 
: Z. 55" zu erSetzen. 

,,16. a) Im § 218 Abs. 1 zweiter Halbsatz ist. 
die Zitierung ,§ 207 Abs. 4' durch die Zitierung. 14. Im Art. VI Abs. 25 ist die Zitierung 
,§ 207 Abs. 3' zu ersetzen. . "Art. V Z. 59" durch die Zitierung "Art. V 

b) Im § 218 haben die Abs. 2 und 4 zu ent- Z. 61" zu ersetzen. 
fallen. Abs. 3 erhält die Bezeichnung Abs. 2." ,15. Im Art. VI Abs. 26 ist die Zitierung 

"Art. V Z. 66" durch die Zitierung "Att. V 
6. Der bisherige Inhalt des Art. III Z. 17 erhält· Z. 68" zu erSetzen. 

die Bezeichnung lit. a. Als lit. b ist anzufügen: 
"b) Im § 219 Abs. 3 zweiter Satz ist die 16. Im A,ft:VI A~. 27 ist die ZrcierUing "A~t. V 

Zitierung ,§ 207 Abs. 4' durch die Zitierung Z. 75" durch die Zit.ief\ung "Am. V Z. 77" zu er-
,§ 207 Abs. 3' zu ersetzen." setzen. 

7. Im Art. IV Z.41 lit. c haben die Worte "an 
ihre Mitglieder" zu entfallen. 

8. Art. V Z. 12 hat zu lauten: 

,,12. Im § 352 Z. 1 sind nach den Worten ,der 
ordentlichen Gerichte' die Worte ,oder der 
Arbeitsgerichte' einzufügen." 

17. Im Art. VII hat der Abs. 6 i1Ii la'uten: 
,,(6) Ist Idie Frist zur Stellullig eiJnes A'nltrages 

n:a'ch § 308 des AH:gemei.l1en Soz.ialversichel'lrungs­
ges1etzes vor dem 1. Jän:ner 1 %2 .abgeLaufen, ohne 
daß inJl1lerhaJbdi:eser Frist em Anua.g auf Leistung 
des überweisu'!ligsbe~fages gesteIlt worden: .ist, so 
ist der A,nJtra'g noch bis zum 31. Dezember 1962 
zulässig. " 
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Die b~sheri<gen Abs. 6 bis 9 erhal,ten die Be­
zeichnuLOJg Abs. 7 bi,s 10. 

18.a) Im A.rt. VIII Ahs. 2 litt. a ist di1e Zütre­
rwrog "Art. V Z 65" durch die Zitie111l'n1g "A,rt. V 
Z. 67" zu ersetzen. ' 

'b) Im Art. vm Albs. 2 litt. c, iSit ·die Zit~I1Il:rl€:. 
"Art. V Z~ 671it. a, 6~ 'Ulnd 76" dlUJ.rm .~ Zitt~­
rUlni~ "Art. V Z. 6~ J,i:t. ~, 71 U1n1d 78" z,u erset2:en. 

c) 'Im Art. VIll A~s. 2 l~t. e is·t, die Z-itienJll'lJg 
"Art. V Z. 35" dl\l~eh die Zitierung "Art V Z. 37" 
zu ers·etzen. 

3 

cl) Im At'!t. VIII Abs. 2 lit. fist ·die Zittierung 
"Art. V Z. 48 lit. e" dureh die Zitierung "Art.,V 
Z. 50 lit. e" zu ersetzen. 

19. Im Art. vIIr Abs. 3 ist die Z1tiernJ!Ilig 
"Art. V Z. 48 lit. c," d\lJrc1J, die Zitierun~ "Art. V 
Z. 50 He. c" zu erse~en. 
, 20. Im Art. rx A~. 1 iS,t d~e Zicie!'l.!1l8 ;,Art.V' 
Z. '16 bi,s '27'~ <!nxrc1J' qie ~itj~N,~g'"Art 'V 'z. "18 
bis 29'~ z~ erset:ae:n. ' 

21. Im Mt. IX: Ahs. 2 ist d~e. Zj,tier~ "Art. V 
Z. 4~ lit. e" du.r,eh die ZitierUng "AT't. V Z. ~Q 
lit. e" zu ersetz,en. 
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